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Regierung will die Schuldenbremse
neu ausrichten und entwickeln
Die Vorlage geht für dreiMonate in eine Anhörung. EineNeuregelung soll ab August 2023 gelten.

Mathias Küng

Die Kantonsregierung will die
Schuldenbremse (vgl. Box) neu
ausrichten und weiterentwi-
ckeln.Das istderKerneinerVor-
lage, dieFinanzdirektorMarkus
Dieth an einer Skype-Medien-
konferenz vorgestellt hat. Die
Idee der Schuldenbremse – die
von bürgerlicher Seite gestützt
undvon linkskritisiertwird – ist,
die Staatsverschuldung zu be-
grenzen.

Für dieNeuausrichtungwill
die Regierung das Gesetz über
die wirkungsorientierte Steue-
rung von Aufgaben und Finan-
zen (GAF) revidieren. Kern der
Vorlage sei die Neugestaltung
der Schuldenbremse, betonte
Markus Dieth. Diese habe sich
grundsätzlichbewährt, dochbe-
stünden in verschiedener Hin-
sicht Optimierungsmöglichkei-
ten. Man wolle die Vorteile be-
halten, aber «erkannte Mängel
beheben und insbesondere un-
nötige Restriktionen entschär-
fen», so Dieth. Denn mit dem
heutigen Modell bestehe eine
Gefahr, dass strategisch wichti-
ge Investitionen in die Zukunft
verschoben und von der nächs-
ten Generation bezahlt werden
müssen. Das sei nicht nachhal-
tig und daher zu hinterfragen.

DieErfolgsrechnung
sollneumassgebendsein
AnstellederFinanzierungsrech-
nung, dieheutediemassgeben-
definanzpolitischeSteuergrösse
darstellt, soll deshalb neu – wie
in den meisten Kantonen und
bei den Gemeinden – die Er-
folgsrechnungmassgebendsein
für dieHaushaltsteuerung.

Um eine zu hohe Neuver-
schuldung aus der Investitions-

tätigkeit zu vermeiden, wird
eine Zielvorgabe für einen mit-
telfristig ausreichenden Selbst-
finanzierungsgraddefiniert und
gesetzlich verankert (doppelte
Schuldenbremse). Mit einem
Selbstfinanzierungsgradvon80
bis 100 Prozent kann eine auf
die Dauer stabile Verschul-
dungsquote sichergestellt wer-
den, sagteChristianMoser, Lei-
ter der Abteilung Finanzen.

Die neue Schuldenbremse
soll auf den Grundprinzipien
«mittelfristiger Haushaltsaus-
gleich» und «Begrenzung der
Verschuldung»basieren.Damit
werde das Konzept einer soge-
nannten doppelten Schulden-
bremse umgesetzt, die Grund-
sätze sollenaufVerfassungsstu-
fe verankert werden.

Die finanzpolitische Steuerung
soll sich stärker auf einemittel-
fristige Planperiode ausrichten
als bisher,wennesnachderRe-
gierung geht. Dadurch können
konjunkturelle Schwankungen
wieauchSonderfaktorenbesser
berücksichtigt und verdeckte
strukturelle Defizite frühzeitig
erkanntwerden, hiess esweiter.
Die Finanzlage werde so trans-
parenter.

AuchÜberschüsse
werdenberücksichtigt
Die Sanktionsregel der Schul-
denbremse orientiert sich neu
amBilanzfehlbetrag.Abtragun-
genwären demnach nur so lan-
ge vorzunehmen respektive im
Budget und in den Planjahren
einzuplanen,wieeinBilanzfehl-
betrag besteht. Die Abtragung
sei damit dynamisch und be-
rücksichtigeaucherzielteÜber-
schüsse.Es sei keineLockerung
derSchuldenbremse,hiess es an
derMedienorientierungweiter.
Die heutige Ausgleichsreserve
soll zudem durch eine zweck-
freie allgemeine finanzpoliti-
sche Reserve in der Kompetenz
des Grossen Rats abgelöst wer-
den.

Volksabstimmung
geplant fürMärz2023
DieVorlage geht jetzt in die An-
hörung.ErsteReaktionen liegen
vor (Artikel rechts oben). Die
erste Beratung im Grossen Rat
ist im Herbst geplant. Eine
Volksabstimmung über die nö-
tige Verfassungsänderung und
über das revidierte Gesetz (so-
fern das Referendum ergriffen
wird) ist imMärz 2023 geplant.
Die Neuregelung soll – falls
Grosser Rat und Volk zustim-
men – abAugust 2023 gelten.

SVP voll dagegen,
Mitte auf ersten
Blick wohlwollend

Reaktionen Bisher liegenReak-
tionen auf die Regierungsvor-
schlägevonSVP,FDP,DieMitte
undGLP sowie vonderAargau-
ischen Industrie- und Handels-
kammer (AIHK) vor.

— Die SVP schreibt, einzig die
gut funktionierende Schulden-
bremse habe ermöglicht, dass
derAargaueinenkleinenHand-
lungsspielraumzurBewältigung
der laufendenKrisehat. SVP-Fi-
nanzpolitikerChristophHagen-
buch schreibt, die«schönfärbe-
rischen Beschwichtigungen»
könnten nicht darüber hinweg-
täuschen,dass sie faktischabge-
schafftwird».DasProjekt gehö-
re sofort gestoppt.

— Die FDP unterstützt derweil
dieMassnahme, statt derFinan-
zierungsrechnung neu die Er-
folgsrechnungalsmassgebende
finanzpolitische Steuergrösse
für die Haushaltsteuerung ein-
zusetzen. Präsident Lukas Pfis-
terer hält aber fest, für eineAuf-
weichung der Schuldenbremse
biete die FDP keine Hand:
«Wenn die Regierung an dieser
Vorlage unverändert festhält,
wird die FDP sie ablehnen.»

— DieMitte beurteilt die Revi-
sion auf den ersten Blick als ab-
gerundetundsinnvoll.Diewohl-
wollende Sicht müsse aber der
Detailprüfung erst noch Stand
halten – dies werde sich zeigen.

— Die GLP steht imGrundsatz
einer Revision positiv gegen-
über. Sie schätzt es, dassdieRe-
gierung versucht hat, eine lang-
fristigere Finanzperspektive zu
erhalten.DieZielederNeurege-
lung der Schuldenbremse seien
grundsätzlich richtig.

— DieAIHKbegrüsst zwarVer-
einfachungen undOptimierun-
gen, ist aber klar «gegen eine
Abschwächung der Schulden-
bremse». (mku)

Markus Dieth will Mängel beheben und «unnötige Restriktionen entschärfen». Bild: Britta Gut

Die Schuldenbremse heute
Definition Massgeblich für die
Schuldenbremse ist heute die
Finanzierungsrechnung. Ergibt
sichmit der Jahresrechnung ein
Fehlbetrag der Finanzierungs-
rechnung, sind Budgetjahr und
Planjahre abdemübernächsten
Jahr so auszugestalten, dass der
Fehlbetrag inRatenvonmindes-
tens 20 Prozent vom ursprüng-
lichen Betrag abgetragen wird.
Faktisch muss der Fehlbetrag
also in fünf Jahren abgetragen
werden, was natürlich den
Handlungsspielraumreduziert.

Wenn die Wirtschaftsent-
wicklung imBudgetjahroder im

Jahr davor rezessiv ist, kann al-
lerdingsmitBeschlussdesGros-
senRatsüberdasBudgetdieAb-
tragungausgesetztwerden,wo-
bei sich die Abtragungsdauer
um die entsprechende Anzahl
Jahre verlängert.

DieWirtschaftsentwicklung
gilt dann als rezessiv, wenn die
reale Wirtschaftsentwicklung
beinull Prozentoder tiefer liegt.
DasKantonsparlamentkanndas
Budget,das zueinemFehlbetrag
der Finanzierungsrechnung
führt, nur mit absoluter Mehr-
heit aller Mitglieder beschlies-
sen.»(mku)
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